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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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42 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch in Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Barcelona-Allee in Köln-Kalk

Der Rat hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2016 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit §  7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 69454/02 (vorhabenbezogener Be-
bauungsplan) mit gestalterischen Festsetzungen gemäß § 10 
Absatz 1 Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 a Baugesetzbuch für das Gebiet östlich des Walter-Pauli-
Rings, südlich der Corintostraße, westlich der Barcelona-Allee 
und nördlich der Geschwister-Katz-Straße in Köln-Kalk.
Arbeitstitel: Barcelona-Allee in Köln-Kalk

Der Bebauungsplan Nummer 69454/02 einschließlich der Be-
gründung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntma-
chung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, Vermessung 
und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zimmer  06  E  05 
Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 69454/02 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif­
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes­
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel­
tenden Fassung

Es wird gemäß §  215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
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beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge­
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West­
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 15. Februar 2017

Die Oberbürgermeisterin
gez. Reker

43 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Aufhebung eines Beschlusses zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans 
Arbeitstitel: Möhring-Quartier in Köln-Mülheim

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15. 
September 2016 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, den Beschluss 
des Stadtentwicklungsausschusses vom 05.03.2009 über die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes –Arbeitstitel: Gießerei-Ge-
lände in Köln-Mülheim- für das Gebiet zwischen Deutz-Mül-
heimer Straße, Auenweg und einschließlich Grünzug Charlier 
aufzuheben.

Köln, den 15. Februar 2017 Die Oberbürgermeisterin
    gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 15. Februar 2017 Die Oberbürgermeisterin
    gez. Reker

44 Öffentliche Auslegung der Unterlagen zum  
Planfeststellungsverfahren für die ICE Neubau­
strecke Köln – Rhein/Main 
hier: 8. Planänderungsverfahren für den Planfest­
stellungsabschnitt (PFA) 13 „Köln­Vingst“,  
Bahn­km 6,231 bis Bahn­km 8,984 der Strecke 2660 
Köln­Mülheim bis Köln­Kalk in der Stadt Köln

Bekanntmachung

Auf Veranlassung der Bezirksregierung Köln als Anhörungsbe-
hörde wird bekannt gemacht:

Planfeststellungsverfahren gem. der §§ 72 ff des Verwal­
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) i.V.m. §§ 18 ff des Allge­
meinen Eisenbahngesetzes (AEG) für die ICE Neubaustre­
cke Köln – Rhein/Main
hier: 8. Planänderungsverfahren für den Planfeststellungs­
abschnitt (PFA) 13 „Köln­Vingst“, Bahn­km 6,231 bis Bahn­
km 8,984 der Strecke 2660 Köln­Mülheim bis Köln­Kalk in 
der Stadt Köln

Kurzbeschreibung des Bauvorhabens

Die Neubaustrecke Köln – Rhein/Main ist zum Fahrplanwech-
sel 2002 in Betrieb genommen worden. Sie endet bisher im 
Knoten Köln am Abzweig Köln-Porz-Steinstraße. Da alle Ver-
kehre aus Richtung Köln-Hbf und Bf Köln-Deutz gebündelt 
werden, ist ein zweigleisiger Ausbau zwischen Köln-Deutz und 
Köln-Vingst vorgesehen.

Der PFA 13 „Köln-Vingst“ beginnt ca. 200 m östlich der Eisen-
bahnüberführung Vingster Ring. Die geplanten baulichen Maß-
nahmen enden hinter dem Ende der Eisenbahnüberführung des 
Abzweigs in die Flughafenschleife (Strecke 2651) in Höhe des 
nördlichen Wendehammers der August-Horch-Strasse bzw. 
200 m vor dem S-Bahn-Haltepunkt Köln-Airport-Businesspark.

Der PFA 13 wurde bereits am 29.11.1996 vom Eisenbahn-
Bundesamt planfestgestellt und durch 7 folgende Planände-
rungsverfahren modifiziert.

In diesem 8. Planänderungsverfahren ist beabsichtigt, westlich 
der Eisenbahnüberführung über die Autobahn A 4 die geplan-
ten neuen Gleise in die Strecke 2691 und 2651 einzufädeln. 
Diese Änderung dient als Provisorium bis zur endgültigen An-
bindung der zwei zusätzlichen Gleise an die Neubaustrecke. 
Während der Bauphase ist mit Lärmbelästigungen zu rechnen. 
Flächen Privater sind von dieser Änderung nicht betroffen.

Zur Kompensation der Eingriffe in Landschaft und Natur sind 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen.

Gegenstand dieses Planänderungsverfahrens ist lediglich der 
PFA 13, daher können nur Einwendungen gegen die Ände-
rungsplanung für diesen PFA 13 erhoben werden.
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Für die PFA 11 „Köln-Deutz“ und 12 „Köln-Kalk“ werden sepa-
rate Planfeststellungsverfahren zu einem späteren Zeitpunkt 
durchgeführt, in denen dann ebenfalls die Möglichkeit zur Er-
hebung von Einwendungen besteht.

Einzelheiten der Planung sind den ausgelegten Planunterlagen 
zu entnehmen.

Offenlage der Planunterlagen

Das Eisenbahn-Bundesamt hat bei der Bezirksregierung Köln 
die Durchführung des Anhörungsverfahrens beantragt.

Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) liegen

vom 06.03.2017 bis 05.04.2017 einschließlich

während der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Köln, 
Bauverwaltungsamt, Stadthaus, Westgebäude, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln, Zimmer 14C46

montags und donnerstags� 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
dienstags� 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
mittwochs und freitags� 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Gem. § 27a VwVfG werden der Inhalt dieser Bekanntmachung 
und die auszulegenden Planunterlagen auf der Internetseite 
der Bezirksregierung Köln http://www.bezreg-koeln.nrw.de/
brk_internet/verfahren/25_eisenbahn_planfeststellungsverfah-
ren/index.html veröffentlicht.

Zudem wird diese Bekanntmachung auf der Internetseite der 
Stadt Köln (http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-
bauen/planfeststellungsverfahren-dritter) veröffentlicht. Weiter 
enthält die Internetseite der Stadt Köln eine Verlinkung auf die 
o. g. Internetseite der Bezirksregierung Köln zu den Planun-
terlagen.

Der Inhalt der in Papierform bei der Stadt Köln zur Einsicht 
ausgelegten Planunterlagen ist maßgeblich.

Hinweise zum Planänderungsverfahren

1. Jeder, dessen Belange durch die Planung berührt werden, 
kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das ist bis zum 19.04.2017 einschließlich, bei 
der Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2–10, 50667 Köln, 
oder bei der Stadt Köln, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Ein-
wendungen gegen das Vorhaben schriftlich oder zur Nieder-
schrift erheben.

Es können nur Einwendungen gegen diese Planänderung des 
PFA 13 erhoben werden.

Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen 
(§ 73 Abs. 4 VwVfG). Dies gilt auch für Stellungnahmen von 
Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG.

In Bezug auf die Schutzgüter nach § 2 UVPG sind die Einwen-
dungen und Stellungnahmen nach Fristablauf nur in diesem 
Verwaltungsverfahren ausgeschlossen.

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt voraus, 
dass aus der Einwendung zumindest der geltend gemachte 
Belang und die Art der Beeinträchtigung hervorgehen, die 

Einwendung unterschrieben und mit einer den Mindestanfor-
derungen entsprechenden, lesbaren Anschrift versehen ist. 
Einwendungen ohne diesen Mindestinhalt sind unbeachtlich.

Gem. § 3a VwVfG sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben 
werden, nur zulässig, wenn die Empfängerbehörde hierfür ei-
nen Zugang eröffnet hat und die E-Mails mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen 
sind. Eine Signierung mit einem Pseudonym ist nicht zulässig.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), 
ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Un-
terzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können diese Ein-
wendungen unberücksichtigt bleiben.

2. Rechtzeitig erhobene Einwendungen können in einem Ter-
min erörtert werden, der noch ortsüblich bekanntgemacht 
wird. Diejenigen, die fristgerechte Einwendungen erhoben 
haben bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, 
werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr 
als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden.

3. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von 
Einwendungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertre-
terbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

4. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden 
nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonder-
ten Entschädigungsverfahren behandelt.

5. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens, soweit sie sich nicht in diesem erledigen, 
durch die Planfeststellungsbehörde (Eisenbahn-Bundesamt) 
entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel-
lungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellun-
gen vorzunehmen sind.

6. Vom Beginn der Auslegung der Planunterlagen an tritt die 
Veränderungssperre nach § 19 AEG für die geänderte Planung 
in Kraft.

Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begon-
nen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzung werden davon nicht berührt. 
Unzulässige Veränderungen bleiben bei der Anordnung von 
Vorkehrungen und Anlagen und im Entschädigungsverfahren 
unberücksichtigt. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt 
dem Vorhabenträger ein Vorkaufsrecht an den von dem Plan 
betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG).

Köln, den 16.02.2017
Die Oberbürgermeisterin
Bauverwaltungsamt
Im Auftrag
Cornelia Müller
Amtsleiterin
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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